\I‘

Schweizerischer Stadteverband \\\ | |
Union des villes suisses ™ w
Unione delle citta svizzere

Positionspapier

«Erfolgreiche Klimaanpassungspol

die klimaangepasste Stadt?»

Die Stddte setzen seit Jahren eine ambitionierte Klimaschutzpo-
litik um. Das Klima erwarmt sich weiter. Der urbane Raum mit
seinen Stadten und Agglomerationen ist aufgrund der weitge-
henden Flachenversiegelung, der begrenzten Grinflachen und
der eingeschrankten Windzirkulation besonders betroffen. Die
Stadte ergreifen deshalb lokale Massnahmen, um die negativen
Folgen des Klimawandels abzufedern. Die nétige Transformation
zu einer klimaresilienten Stadt erfordert Fachwissen, finanziel-
le Ressourcen und interdisziplindre Zusammenarbeit. Damit der
Wandel zielgerichtet gestaltet werden kann, brauchen die Stadte
mehr Handlungsspielraum. Zudem fordern sie zielfilhrende aber-
geordnete Rahmenbedingungen. Nur so kdnnen sie die hohe Le-
bens- und Aufenthaltsqualitit sowie die wirtschaftliche Attrakti-
vitat in den Schweizer Stadten auch in Zukunft erhalten.

1. Ausgangslage und Einleitung

1.1. Klimawandel in der Schweiz und Risiken
des Klimawandels in Stadten

DDer Klimawandel zahlt zu den grossten globalen Herausforderungen
unserer Zeit. Seine Bewaltigung erfordert eine rasche, weltweite Re-
duktion der Treibhausgasemissionen. Aktuell nehmen die negativen
Auswirkungen des Klimawandels trotz Klimaschutzmassnahmen zu.
Die gemessene Erwarmung in der Schweiz ist gut doppelt so hoch
wie im globalen Durchschnitt: Die aktuelle mittlere Temperatur liegt
global bei 1,3°C, in der Schweiz bei 2,9°C Gber dem vorindustriellen
Durchschnitt 1871-1900 (Stand 2025)".

itik - wie gelingt

MeteoSchweiz aktualisierte 2025 die Klimaszenarien Klima CH2025:
Die Schweiz erwarmt sich demnach weiterhin stérker als das globale
Mittel, in einer 3-Grad Welt betragt die Erwarmung im Mittel 4.9°C.
Die Folgen sind haufiger auftretende und intensivere Hitze- sowie
Starkniederschlagsereignisse. Besonders betroffen sind die stark ver-
siegelten Siedlungsgebiete, das heisst die Stadte und Agglomerati-
onen. Das Netzwerk Anpassung an den Klimawandel empfiehlt als
Grundlage der nun anstehenden politischen Entscheide das «3-Grad-
Welt-Szenario» als «realistische Basis fur Planungen» von Anpassungs-
massnahmen zu verwenden?.

1.2. Fokus des Positionspapiers

Das Positionspapier zeigt ausgehend von den aktuellen Herausfor-
derungen den Handlungsspielraum der Stadte auf und erldutert,
welche Massnahmen sie zum Schutz der Bevilkerung vor den
negativen Auswirkungen des Klimawandels umsetzen kénnen.
Zudem werden im Positionspapier Anpassungen an iibergeordnete
Rahmenbedingungen formuliert, damit Stadte Anpassungsmass-
nahmen rascher und effizienter umsetzen kénnen.

Das Positionspapier «Erfolgreiche Klimaschutzpolitik - was braucht die
Netto-Null-Stadt?» behandelt Massnahmen, die Stadte im Bereich des
Klimaschutzes umsetzen kénnen, sowie unterstiitzende Anderungen
Gbergeordneter Rahmenbedingungen. Es wurde im Marz 2025 vom
Vorstand des Stadteverbands verabschiedet.

Das Ziel von Anpassungsmassnahmen ist es, die Resilienz zu steigern,
gesundheitliche und wirtschaftliche Risiken zu senken sowie die Auf-

" https://www.meteoschweiz.admin.ch/klima/klimawandel.html
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https://www.nccs.admin.ch/nccs/de/home/klimawandel-und-auswirkungen/schweizer-klimaszenarien-ch2025.html
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enthaltsqualitat und die Artenvielfalt im Stadtraum zu erhalten. Dazu
mussen die Risiken des Klimawandels fiir die Menschen in den Stad-
ten reduziert werden, insbesondere die Risiken durch Hitze und Ober-
flachenabfluss.

1.3. Zentrale Herausforderungen und Risiken
des Klimawandels in Stadten

Zunehmende Hitzebelastung: Hitzeereignisse werden haufiger, lan-
ger und intensiver und stellen ein erhebliches Gesundheitsrisiko dar.
Laut der nationalen Risikoanalyse zahlen Hitzewellen zu den grossten
Gefahren fir die Schweizer Bevélkerung und verursachen jahrlich die
meisten Todesfalle unter den Naturgefahren. Im August 2024 fihrten
beispielsweise die hohen Temperaturen zu bis tiber 20 hitzebedingten
Todesfallen schweizweit pro Tag’. Zudem mindert Hitze die Leistungs-
fahigkeit, beeintrachtigt die Arbeitsproduktivitat und schwacht damit
die Wirtschaftsleistung. Die volkswirtschaftlichen Kosten durch den
Verlust an Arbeitsproduktivitat, die dabei fiir die Wirtschaft entstehen,
belaufen sich schon heute auf mehrere Hundert Millionen Franken pro
Jahr®. Auch Stromversorgung und Verkehrsinfrastruktur konnen nega-
tiv betroffen sein. Die Webseite «Hitze in Stadten» des Bundes zeigt
diese Risiken auf.

Die zunehmende Hitzebelastung fordert die soziale Isolation und trifft
somit bereits benachteiligte Menschen starker, unter anderem woh-
nungslose und armutsgefahrdete Personen oder chronisch kranke Per-
sonen, die gegentber Hitze empfindlicher sind. In dicht besiedelten
Gebieten befindet sich ginstiger Wohnraum oft an Orten, die tber
wenig Grinflachen verfigen. Sozial und 6konomisch benachteiligte
Menschen leben oft in kleineren, weniger gut isolierten Wohnungen
ohne privaten Griinraum entlang larmbelasteter Verkehrsachsen. Die-
se Faktoren erhohen die hitzebedingten Risiken.

Zunehmende Sommertrockenheit: Zurickgehende Sommernieder-
schlage und zunehmende Hitze stellen ein Risiko beziiglich Wasser-
versorgung (Trinkwasser, Bodenwasser) dar. Auch wegen warmelie-
benden Schadorganismen (invasive Neobiota) stehen die Griinrdume
(Baume, Wiesen, Straucher) im Siedlungsgebiet unter Druck. Dadurch
werden zentrale Funktionen der Griinrdume wie Kiihlung und Regen-
wasserriickhalt beeintrachtigt.

Zunehmendes Risiko durch Oberflichenabfluss und Oberflichenge-
wdsser bei Starkregenereignissen: Die Ausdehnung und Verdichtung
von Siedlungsflachen sowie die bestehende und zunehmende Boden-
versiegelung erhéhen das Schadenspotenzial durch Oberflachenab-
fluss und Oberflachengewasser. Gleichzeitig nehmen gemass Klima-
szenarien CH2025 Starkniederschlage an Haufigkeit und Intensitat zu.
Bis 2060 wird daher ein deutlich steigendes Risiko fiir Sachschaden
und Betriebsunterbriiche erwartett.

1.4. Spannungsfelder aus Sicht der Stadte

Erginzend zum Auftrag der Innenentwicklung gemdss Raumpla-
nungsgesetz stehen Stadte in den kommenden Jahren vor der gros-
sen Herausforderung ihre Klimaschutz- und Anpassungsmassnahmen
konsequent und parallel umzusetzen. Fir diese beiden Querschnitts-
aufgaben sind grosse finanzielle und personelle Ressourcen sowie ein
hoher Koordinationsbedarf erforderlich.

Aufgrund der vielfaltigen raumwirksamen, offentlichen Aufgaben
kénnen bei der Planung und Umsetzung von Anpassungsmassnahmen
folgende Spannungsfelder entstehen. Diese missen gegeneinander
abgewogen und gegebenenfalls im Sinne der stadtischen Ziele diffe-
renziert behandelt werden:

- Flachenkonkurrenz zwischen Begriinungen sowie Entsiegelungen
und Infrastrukturbauten fur den offentlichen Verkehr, den Fuss- und
Veloverkehr, den motorisierten Individualverkehr, den Wirtschafts-
verkehr sowie Sportanlagen;

- Flachenkonkurrenz im Untergrund und auf Dachern zwischen An-
passungsmassnahmen (Schwammstadt, Stadtbaume, Dachbegri-
nung) und Klimaschutzmassnahmen (Ausbau thermische Netze,
PV-Ausbau auf Décher);

- Teilweise fehlende Vereinbarung zwischen Klimaanpassung sowie
Erhalt der Kaltluftzufuhr einerseits sowie stadtebaulichen Zielset-
zungen wie Innenentwicklung und Denkmalschutz andererseits;

- Oft schwierig zu vereinbarende Ziele bzw. Zielkonflikte zwischen
Entsiegelungsprozessen einerseits sowie Massnahmen fir mehr
Barrierefreiheit andererseits. Eine friihzeitige Beriicksichtigung die-
ser Massnahmen bei Entsiegelungsprozessen ist daher wichtig;

- Teilweise bestehen Zielkonflikte zwischen blauer Infrastruktur so-
wie dem Grundwasser- und Bodenschutz.

Bei konkreten Projekten mussen Stadte die verschiedenen Aspekte
frihzeitig bericksichtigen und auf dieser Grundlage sorgfaltig abge-
wogene Entscheidungen treffen. Ebenso wichtig ist eine klare Kommu-
nikation gegenuber der Bevolkerung und allen weiteren Beteiligten.

3 PLANAT: Hitze ist eine Naturgefahr
4 Hitzebedingte Sterblichkeit

5 Klima-Risikoanalyse fur die Schweiz, Grundlage fur die Anpassung an den Klimawandel, BAFU, 2025.
¢ Die Gefahrdungskarte Oberflachenabfluss des Bundes zeigt, wo potenzielle Gefahr durch Oberflachenabfluss besteht.
Der Layer «Gewasser als Naturgefahr» auf dem Kartenportal des Bundes zeigt die Gefahr von Oberflachengewassern. 2



https://www.meteoschweiz.admin.ch/klima/klimawandel/extremere-hitze/hitze-in-staedten.html
https://www.nccs.admin.ch/nccs/de/home/klimawandel-und-auswirkungen/schweizer-klimaszenarien-ch2025.html
https://www.nccs.admin.ch/nccs/de/home/klimawandel-und-auswirkungen/schweizer-klimaszenarien-ch2025.html
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https://www.nccs.admin.ch/nccs/de/home/das-nccs/themenschwerpunkte/klimawandel-und-gesundheit/hitzebedingte-sterblichkeit.html
https://www.bafu.admin.ch/de/publication?id=74m-J2D7NNzh
https://www.bafu.admin.ch/de/oberflaechenabfluss
https://map.geo.admin.ch/#/map?lang=de&center=2625830.28,1198979.78&z=0.947&topic=gewiss&layers=ch.bafu.aquaprotect_050;ch.bafu.aquaprotect_100;ch.bafu.aquaprotect_250;ch.bafu.aquaprotect_500&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-grau&catalogNodes=gewiss,2627,2662,2667,2671,2681,2688,2683,2680
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2. Handlungsfelder der Stadte und ziel-
fihrende iibergeordnete Anpassungen

Stadte sind aufgrund ihrer sozialrdumlichen, -6kologischen und -6ko-
nomischen Eigenschaften, der begrenzten Flachen sowie der starken
Bodenversiegelung in besonderem Masse von der Klimaerwarmung
betroffen. Deshalb ergreifen sie seit einigen Jahren organisatorische,
gesellschaftliche und bauliche Massnahmen und initiieren entspre-
chende Prozesse, um ihre Bevolkerung vor Hitzebelastung und Ober-
flachenabflussrisiken zu schiitzen und so die Aufenthalts- sowie Le-
bensqualitat im stadtischen Raum zu sichern. Je nach Massnahme
variiert der Handlungsspielraum der Stadte. So kénnen sie beispiels-
weise selbst Anpassungsmassnahmen wie Begriinungen oder Entsie-
gelungen auf ihrem Stadtgebiet umsetzen, eigentiimerverbindliche
Vorgaben erlassen oder die Bevolkerung far Klimarisiken sensibilisie-
ren.

In den folgenden Absétzen werden die derzeit relevantesten Mass-
nahmen zur Klimaanpassung entlang verschiedener Themenbereiche
skizziert, die Stadte bereits heute eigenstdndig umsetzen. Explizit
ubergeordnete Rahmenbedingungen werden angesprochen, die je
nach Ausgestaltung mehr Wirkung, bessere Bedingungen oder mehr
Handlungsspielraum zugunsten der Stadte leisten konnen - oder eben
den stadtischen Beitrag zur Klimaanpassung aktuell einschranken und
daher angepasst werden sollten.

2.1. Auf- und Ausbau der Datengrundlagen

Zielfilhrende Anpassungen der Rahmenbedingungen

des Bundes und der Kantone

Hitze ist eine der grossten Gefahren fir die Schweizer Bevdlkerung, da
sie jahrlich zu den meisten Todesfallen aller Naturgefahren fiihrt. Wie
bei anderen Naturgefahren ist die kommunale Ebene auch hier auf
die Unterstiitzung der Verbundaufgabenpartner angewiesen - unter
anderem um das Wissen gezielt zu vertiefen, die Datengrundlagen zu
verbessern sowie ein lokales Monitoring aufzubauen und weiterzu-
entwickeln. Die Stadte weisen deshalb mit Nachdruck darauf hin, dass
Bund und Kantone ihre Verbundsaufgabe Naturgefahrenschutz im Be-

reich Hitze bislang unzureichend wahrnehmen. Aus Sicht der Stadte ist
hier ein dringendes Handeln erforderlich, unter anderem beim Aufbau
und der Verbesserung der Datengrundlagen.

Alle Stadte bendtigen Klimaanalysekarten, Planhinweiskarten und/
oder Klimaszenarienkarten (Klimakarten). Diese Grundlagen ermdg-
lichen den Stadten, Massnahmen dort zu priorisieren, wo die Risiken
am grossten sind, wo der Leidensdruck seitens Bevolkerung am gréss-
ten ist und damit die Ressourcen zielgerichtet und effizient einzuset-
zen sind. Im Sommer 2025 standen lediglich 15 unterschiedlich und
in Eigenregie angefertigte kantonale Klimakarten zur Verfiigung’. Mit
Blick auf die Weiterentwicklung bzw. die Entwicklung von Klimakarten
fir weitere Stadte und funktionale Raume ist zu priifen, ob die Kli-
makarten gewisse Anforderungen erfillen sollen bzw. eine gewisse
Harmonisierung angestrebt werden soll.

Stadte brauchen ein hochaufgel6stes Temperatur-Messnetz im Sied-
lungsgebiet?. Dieses Messnetz konnte idealerweise mit Einbezug des
stadtischen Wissens und der bereits vorhandenen Grundlagen, die oft
in Zusammenarbeit mit Hochschulen entstanden sind, von Meteo-
Schweiz aufgebaut werden. Die Erhebung liefert auch Grundlagen fur
die Hitzeaktionsplanungen, um die Bevolkerung wahrend Hitzewellen
gezielt zu schitzen, wie zum Beispiel Hinweise, welche Quartiere fur
sensible Personen bei Hitze zu meiden sind.

Weiter regen die Stadte eine Kartierung des «untiefen» Untergrundes
durch Bund oder Kantone an, damit insbesondere «blau-griine» Mass-
nahmen gezielt geplant und umgesetzt werden koénnen.

2.2. Gesellschaftliche und gesundheitliche Massnahmen
Bestehende Handlungsfelder fiir Stadte

Stadte konnen Hitzeaktionsplanungen fir den gesamten stadtischen
Raum und spezifisch fiir etwa ihre sensiblen Institutionen wie Kitas,
Schulen sowie Alter- und Pflegeheime erarbeiten. Sie kénnen fur
exponierte Menschen und Bevélkerungsgruppen mit Risikofaktoren®
spezifische Massnahmen ergreifen. Dies gilt besonders fiir die stei-
gende Anzahl dlterer Personen. Der von der Stadt Neuenburg einge-
fihrte Hitzewellenplan zum Beispiel ermdglicht es Bewohnerinnern
und Bewohnern, nach vorheriger Anmeldung telefonisch kontaktiert
zu werden und gegebenenfalls einen Besuch von Freiwilligen zu er-
halten. Auch andere Stadte haben zusammen mit lokalen Partnern
ahnliche Massnahmen eingefihrt®,

Weiter kénnen Stadte beispielweise kiihle Raume™ kostenlos und ohne
Konsumzwang zur Verfiigung stellen, die Offnungszeiten von 6ffentlich
zuganglichen Orten wie Bibliotheken anpassen oder - wie es die Stadt
Genf anbietet - fiir bestimmte Bevdlkerungsgruppen einen kostenlosen
Zugang zu Schwimmbé&dern, Museen und Kinos wahrend Hitzeperioden
ermoglichen™. Verschiedene Stadte haben bereits Plane zu kiihlen Or-
ten, Wegen oder Zonen erstellt, die teilweise auch als gedruckte oder
downloadbare Karten erhdltlich sind (z.B. Lausanne, Vevey, St.Gallen).

7 Gemass Stellungnahme des Bundesrates zur Motion 25.3933 Einbezug urbaner Hitzeinseln in die Naturgefahrenkarte des Bundes

8 Beispiele: Urban Heat Map RegioBern, Thermalmapping in Zug

° Hitzeempfehlungen und -informationen des BAG

"0 Plan de canicule de la Ville de Fribourg, Praventionsprojekt in Luzern

" Kihle Rdume in der Stadt: Rdume und Handlungsfelder im Kanton Basel-Stadt und Empfehlungen fir Stadte und Kantone.

2 https://www.geneve.ch/themes/social/actions-sociales-proximite/plan-canicule-65



https://www.neuchatelville.ch/vivre-a-neuchatel/canicule-grand-froid/conseils-canicule
https://www.lausanne.ch/portrait/climat/carte-espaces-frais.html
https://map.cartoriviera.ch/theme/climat?lang=fr&map_x=2554513&map_y=1146059&map_zoom=4&tree_group_layers_accrochage_dessin_mesure=&baselayer_ref=asitvd.fond_gris&baselayer_opacity=0&theme=climat&tree_group_layers_fraicheur=climat_musees_climatises%2Cclimat_points_eau%2Cclimat_places_jeux%2Cclimat_bancs_publics%2Cclimat_chemins_fraicheur%2Cclimat_itineraires_conseilles%2Cclimat_zones_fraicheur&tree_groups=fraicheur
https://www.stadt.sg.ch/home/raum-umwelt/umwelt-nachhaltigkeit/stadtklima/hitze.html
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20253933
https://www.smartcity-bern.ch/projekte/klimaprojekt-mikroklima-in-der-stadt-bern/
https://www.stadtzug.ch/gefahrgesschutz/83458
https://www.bag.admin.ch/de/hitze
https://www.ville-fribourg.ch/seniors/canicule
https://www.stadtluzern.ch/aktuelles/newslist/2442106
https://www.bwo.admin.ch/de/kuehle-raeume-in-der-stadt
https://www.geneve.ch/actualites/dossiers-information/canicule-fortes-chaleurs-geneve/plan-canicule-65-populations-vulnerables
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Damit auch wahrend Hitzeereignissen der Schutz der Angestellten und
Auftragnehmenden gewdhrleistet wird, sollten relevante Massnah-
men in Richtlinien und Empfehlungen zu Arbeitssicherheit und Ge-
sundheitsschutz einbezogen werden. Dariiber hinaus kénnen Stadte
ihre Bevolkerung mittels Kampagnen und Beratungen gezielt iber
hitzebedingte Risiken informieren und fir ein klimaangepasstes Ver-
halten sensibilisieren®.

Im Jahr 2024 verfiigten acht Kantone Gber einen Hitzeaktionsplan, in
sechs Kantonen waren ein Hitzeaktionsplan in Erarbeitung und zehn
Kantone hatten lediglich einzelne Massnahmen zum Schutz der Be-
volkerung vor Hitze ergriffen. Die Hitzeaktionspldne der Kantone sind
fur die Stadte wichtig, eine enge Koordination ist notwendig. Wie
die Mehrheit der Kantone™ wiirden auch die Stadte einen nationalen
Hitzeaktionsplan begriissen, der in enger Zusammenarbeit mit den
Kantonen und Stadten erarbeitet wird. Darin kénnten die zahlreichen
Schnittstellen der drei Staatsebenen im Bereich Hitze erfasst und die
Zustandigkeiten festgelegt werden.

Die Stadte regen eine nationale Kampagne an, um die Bevolkerung fir
hitzebedingte Risiken zu sensibilisieren und klimaangepasstes Verhal-
ten zu fordern. Die Kampagne soll Gber alle Staatsebenen hinweg ab-
gestimmt werden®™. Zudem sollen die hitzebedingten volkswirtschaft-
lichen Auswirkungen erfasst und transparent kommuniziert werden.

Aus Sicht der Stadte besteht Anpassungsbedarf bei Normen zum Hit-
zeschutz von Gebauden, insbesondere bei sensiblen Einrichtungen
wie Spitalern, Alters- und Pflegeheimen, Kitas und Schulen. Der Hit-
zeschutz fur Arbeitende auf Baustellen und an anderen exponierten
Arbeitsplatzen soll regelmassig tberprift und bei Bedarf angepasst
werden. In diesem Zusammenhang ist zudem zu kldren, wer fir hitze-
bedingte Verzogerungen auf Baustellen sowie fir daraus entstehende
Kosten Dritter - etwa durch Ausfalle oder Umleitungen im offentlichen
Verkehr - aufkommen muss.

Weiter ist aus Sicht der Stadte seitens Bund zu priifen, ob und unter
welchen Voraussetzungen bei starker Hitzebelastung in ungentigend
isolierten Mietwohnungen befristete Mietzinsreduktionen gerechtfer-
tigt sein konnen. Die Stadte als Eigentimerinnen von Mietwohnungen
sowie Alters- und Pflegeinstitutionen konnten von solchen Vorgaben
selbst auch betroffen sein.

2.3. Raum-, verkehrs- und stadtplanerische Massnahmen

Im Kontext der Innenentwicklung sind qualitatsvolle und klimaange-
passte offentliche Raume von grosster Bedeutung. Umso wichtiger
ist, dass die Stadte bei ihren raumlichen Aufgaben das Thema Kli-
maanpassung integrieren und Synergien nutzen kénnen. Dafir ist die
Berticksichtigung des Themas Klimaanpassung bereits bei der Richt-
planung respektive Orts- und Regionalplanung essenziell. Wichtig ist,

dass Stadte Hitzeentlastungssysteme sowie Durchliftungsachsen und
-gebiete mindestens behordenverbindlich festlegen sowie den freien
Zugang zu Gewassern (Flisse und Seen) und Grinraume (Parks, Wal-
der, ...) sicherstellen. Idealerweise erstellen die Stadte angelehnt an
die ibergeordneten Planungsgrundlagen und ihre Orts- und Nutzungs-
planung, Freiraumkonzepte, um deren Planung und Koordination zu
verfeinern. Idealerweise werden dabei nicht nur Siedlung, Landschaft,
offentliche Bauten und Anlagen sowie von Hitze besonders betroffene
Gebiete erfasst, sondern die Verkehrsplanung wird auch miteinbezo-
gen. Gleichzeitig sind idealerweise die Risiken von Oberflachenabfluss
nach Starkniederschlagen bei allen raumplanerischen Grundlagen zu
erfassen und zu bericksichtigen.

Stadte konnen in der baurechtlichen Grundordnung, in Sondernut-
zungsplanungen oder in ihren kommunalen Reglementen eigenti-
merverbindliche Vorgaben betreffend Baumschutz', Begriinungs-
anteil sowie Art der Begriinung, Unterbauungsbeschrankung sowie
Dach- und Fassadenbegriinung” sowie Fassendfarben verabschieden.
Die Einbettung in Gbergeordnete Planungsgrundlagen ist dabei not-
wendig.

Weiter konnen Stadte mittels Planung von Anergienetzen eine Grund-
lage fur erneuerbare Kihlungen von Gebdude schaffen.

Stadte konnen mittels generellem Entwasserungsplan GEP und Ab-
wasserreglement Grundlagen fir klimaangepasste Massnahmen
schaffen. Aufbauend auf den GEP und das Abwasserreglement kénnen
sie zum Beispiel im Rahmen der Baubewilligung fir Um- und Neubau-
ten den Versickerungsanteil fir Regenwasser pro Parzelle so festle-
gen, dass maglichst viel Regenwasser zuriickgehalten und spater ver-
dunstet wird. Dies wirkt sich einerseits positiv auf das Stadtklima aus
und entlastet andererseits das kommunale Kanalisationsnetz. Weiter
konnen Stadte eine Schmutzabwassergebihr festlegen, welche nebst
dem zweckgebundenen Infrastrukturunterhalt auch zur Férderung von
okologischen Massnahmen zum Gewasserschutz genutzt wird, wie es
etwa die Stadt St.Gallen mit ihrem Schwammstadtfonds macht. Oder
sie konnen (finanzielle) Anreize schaffen, damit Land- und Gebdude-
eigentimer Retentionsanlagen bauen.

3 Beispiele: Stadtspaziergang Hitzeminderung der Stadt Ziirich, Citizen-Science-Projekt «3-2-1-heiss!» in Zirich

™ Prasentation «Neuer Leitfaden fir Hitzeaktionsplanung» am Forum «Hitze und Gesundheit» vom 12.3.2026

s Hitzeaktionstag in Deutschland.

' Als Beispiel fur einen Baumschutz das Merkblatt zum Baumschutz und Erhalt des Baumbestands der Stadt Luzern

7 publikationen der Schweizerische Fachvereinigung Gebaudebegriinung SFG



https://www.stadt.sg.ch/home/raum-umwelt/abfall-entsorgung/schwammstadt/_jcr_content/Par/stsg_downloadlist_1745932274/DownloadListPar/stsg_download_173644.ocFile/Reglement%20über%20den%20Fonds%20zur%20Förderung%20von%20ökologischen%20Massnahmen%20zum%20Gewässerschutz%20Schwammstadtfonds.pdf
https://www.stadt-zuerich.ch/de/aktuell/veranstaltungen/umwelt-und-energie/klima/2026/spaziergang-hitzeminderung.html
https://www.stadt-zuerich.ch/de/umwelt-und-energie/klima/klimaanpassung/hitze/pilotprojekte/citizen-science-projekt-3-2-1-heiss.html
https://www.bag.admin.ch/dam/de/sd-web/ZUtPbIzXi6BR/Folien_D_Forum%20Hitze%20%26%20Gesundheit%202026_12.3.26_Hitzeaktionsplanung%20Entwurf.pdf
https://hitzeaktionstag.de
https://www.stadtluzern.ch/_docn/5743483/Merkblatt_zum_Baumschutz_und_Erhalt_des_Baumbestands.pdf
https://www.sfg-gruen.ch/de/Publikationen/SFG
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Zielfilhrende Anpassungen der Rahmenbedingungen des
Bundes und der Kantone

Unter dem Dach des Netzwerks «Anpassung an den Klimawandel»
wird bis Mitte 2027 ein Leitfaden mit Empfehlungen fiir Mustervorga-
ben in planerischen Instrumenten zur Klimaanpassung im Siedlungs-
gebiet erarbeitet. Darin sollen konkrete Vorgaben fiir Gesetzesartikel
in bestehenden respektive zu schaffenden Rechtsgrundlagen wie
kantonale und kommunale Baugesetze, Bau- und Zonenordnung (Nut-
zungsplanung), etc. formuliert werden. Die Stddte begriissen diese
Ausarbeitung ausdriicklich und weisen darauf hin, dass alle Kantone
rasch den ndtigen Spielraum fir zielfihrende Vorgaben in den kom-
munalen baurechtlichen Grundlagen schaffen sollen.

Stadtnahe Walder sind fir Stadte von grosser Bedeutung. Besonders
wdhrend Hitzeperioden bieten sie der Bevolkerung einen wichtigen
Ruckzugsort. Deshalb ist ihre Flache zu erhalten, und ihre zentrale
Funktion als Erholungsraum sollte anerkannt werden. Die Bewirt-
schaftung dieser stark frequentierten Walder hat sich entsprechend in
erster Linie an ihrer Erholungsfunktion zu orientieren. Weiter sollen die
Kantone mdgliche Massnahmen zur Reduktion von Waldbrandgefahr
bei stadtnahen Waldern prifen und umsetzen.

Stadte brauchen einen Handlungsspielraum, innerhalb dessen sie
zweckdienliche baurechtliche Vorgaben festlegen kénnen, z.B. Grenz-
abstande der Baume, Anteil der Begriinung und Beschréankungen der
Unterbauung auf einem Grundstick, zur Bevorzugung einheimischer
Pflanzenarten in den Garten, zur Dach- und Fassadenbegrinung und
z7u Fassadenfarben sowie Verbote von Steingarten.

2.4. Massnahmen im Tiefbau und Stadtgriin

Bestehende Handlungsfelder der Stadte

Im Bereich Tiefbau setzen Stadte «blaue» und «griine» Massnahmen
um. Beispiele sind die Entsiegelung versiegelter Boden, die Nutzung
des gesetzlichen Spielraums fiir eine konsequente Versickerung von
Strassen- und Platzabwasser, die Erhéhung der Retentionsfahigkeit
des Bodens durch Schwammstadt-Massnahmen, klimaangepasste
und artenreiche Begrinung kleiner und grosser Flachen sowie die
Ausdolung und/oder naturnahe Gestaltung von (Fliess-)Gewdssern.
Weiter konnen Stadte bestehende Bdume, insbesondere jene mit
grossen Baumkronen spezifisch schiitzen und pflegen, neue Baume
pflanzen und ihnen gentigend Wurzelraum zur Verfiigung stellen, da-
mit sie sich entsprechend entfalten konnen. Die Stadt Lausanne will

gemadss ihrem «Objectif canopée» beispielsweise bis 2040 eine Baum-
kronendecke von 30 % erreichen. Die Umsetzung all dieser «blau-gri-
nen» Massnahmen wird idealerweise in die planerischen Grundlagen
eingebettet.

Stadte passen den Unterhalt ihrer Griinrdume an die veranderten Be-
dingungen an, insbesondere an langere Trockenperioden und den zu-
nehmenden Druck durch wérmeliebende, invasive Neophyten.

Neben den dauerhaften «blau-griinen» Massnahmen experimentie-
ren Stadte mit «mobilem Griin», sogenannten «Baumen auf Zeit» auf
hitzebelasteten Flachen, die aufgrund des Untergrunds oder der Nut-
zung nicht dauerhaft begriint werden kénnen.

Stadte konnen technische Massnahmen ergreifen, damit sich der 6f-
fentliche Raum weniger stark erhitzt: Beschattung mittels Sonnense-
gel, Wasserspiele und Brunnen, kiinstliche «Nebelwolken», hitzemin-
dernde Bodenbeldge. Die Erfahrungen mit diesen Massnahmen sind
je nach Standort unterschiedlich und liefern wichtige Erkenntnisse fur
die Weiterentwicklung.

Weiter konnen Stadte Grundeigentiimerinnen und -eigentimer auf
die Bedeutung von klimaangepassten Aussenrdgumen aufmerksam
machen, sie je nach Ressourcen und Ausgangslage beraten und finan-
ziell unterstitzen.

Zielfiihrende Anpassungen der Rahmenbedingungen

des Bundes und der Kantone

Die oben genannten Massnahmen im Bereich des Tiefbaus zur Redu-
zierung der Hitze und des Oberflachenabflussrisikos sind in Planung
und Umsetzung sehr ressourcenintensiv. Die Stadte begrissen daher,
dass diese Massnahmen kiinftig durch die Agglomerationsprogramme
6. Generation unterstttzt werden. Auch das neue «Forderprogramm
Anpassung an den Klimawandel - Adapt+» des BAFU wird begrisst.
Letzteres gilt es finanziell auszubauen und die Eingabekriterien sind
so anzupassen, dass alle Stadte mit dieser finanziellen Unterstiitzung
rechnen kénnen.

Bund und Kantone haben aufgrund ihrer Vorbildfunktion entlang all
ihrer Strassen und ihrer Infrastrukturen Anpassungsmassnahmen zu
prifen und wo maglich umzusetzen, zum Beispiel mit dem konse-
quenten Bau von Strassenabwasser-Behandlungsanlagen.

Prifenswert ist zudem, inwiefern die Normen fir den Strassenbau
mit Blick auf die Klimaanpassung, sprich die Reduktion von Hitze und
Oberflachenabflussrisiko, angepasst werden sollen.

Die Ausgestaltung «blau-griiner» Massnahmen wird effizienter, das
Kosten-Nutzen-Verhaltnis besser und somit die Umsetzung kosten-
gunstiger, wenn der Bund die Forschung in diesem Bereich weiterhin
gezielt unterstitzt. Wichtig ist, dass der Bund die Forschung «blau-
griiner», resilienter, regenerativer Massnahmen verstarkt fordert, wie
beispielsweise die Ziichtung von hitzeresistenten Arten oder Arten mit
hohem Verdunstungspotential - hier sind Kooperationen mit stidlichen
Landern anzustreben. Zudem soll der Bund die Forschung zu Materiali-
en, die weniger Warme speichern, weiter vorantreiben.



https://www.lausanne.ch/officiel/administration/logement-environnement-et-architecture/parcs-et-domaines/publications/objectif-canopee.html
https://www.are.admin.ch/de/agglomerationsprogramme-6-generation
https://www.are.admin.ch/de/agglomerationsprogramme-6-generation
https://www.bafu.admin.ch/de/adaptplus
https://www.bafu.admin.ch/de/adaptplus
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Die Planung und Umsetzung «blau-griiner» Massnahmen erfordert
nebst finanziellen und personellen Ressourcen auch viel Knowhow.
Hier braucht es national koordinierte, gezielt auch als Verbundsaufga-
be seitens Bund unterstiitzte Aus- und Weiterbildungen. Zu prifen ist
auch, ob der Bund regionale Baumschulen starker unterstatzen soll,
da Stadte in den kommenden Jahren neue regenerative Arten und
noch mehr hitzeresistente junge Baume pflanzen wollen und missen.
Das Angebot (klima-)resilienter Baume mit grossem Genpool ist noch
nicht sichergestellt.

2.5. Massnahmen im Hochbau

Bestehende Handlungsfelder fiir Stadte

Im Bereich Hochbau konnen Stadte bei den eigenen Gebduden - im
Finanz- und Verwaltungsvermégen - Massnahmen zur Kihlung des
stadtischen Raums und der Gebdude ergreifen. So kénnen sie gezielt
klimaangepasste Gebdudesanierungen vornehmen, Dacher und Fassa-
den begriinen sowie Pausenplatze und Grinrdume rund um Gebdude,
insbesondere um Schulen, Kitas sowie Alters- und Pflegeheime, um-
fassend 6kologisch aufwerten und neu schaffen. Bei Wettbewerben
und Ausschreibungen greifen Stadte auf Normen und Prozesse zurick,
die klimaangepasste Massnahmen vorschreiben, wie beispielsweise
die Wahl der Baumaterialen, die Ausrichtung der Gebdude und die
Gestaltung der Aussenrdume.

Stadte haben die Mdglichkeit, Gebdudebesitzende auf die Bedeutung
von klimaangepassten Gebduden und deren Umgebung aufmerksam
zu machen, sie je nach personellen und finanziellen Ressourcen zu
beraten und finanziell zu unterstatzen.

Zielfiihrende Anpassungen der Rahmenbedingungen

des Bundes und der Kantone

Auch im Hochbau haben Bund und Kantone ihre eigenen Gebdude
- im Finanz- und Verwaltungsvermdgen - entsprechend ihrer Vor-
bildfunktion klimaangepasst zu bauen und zu sanieren, Dacher und
Fassaden zu begrinen, Gebaude zu beschatten und deren Umgebung
klimaangepasst zu gestalten.

Damit der bestehende Gebaudepark auch bei grosser und langan-
haltender Hitze ertragliche Temperaturen im Innern vorweisen kann,
miissen viele dieser Gebaude saniert werden. Das Wissen und die For-
schung fur klimaangepasste Gebaudesanierungen - sowohl high-tech
als auch low-tech Losungen - gilt es seitens des Bundes weiterhin zu
fordern und finanziell zu unterstiitzen. Ergebnisse sind breit und ein-
fach aufbereitet zu kommunizieren.

Beztiglich der Normen und Standards ist zu priifen, inwiefern welche
Normen betreffend Baumaterial und Glasanteil einfach angepasst
werden konnen, insbesondere auch damit die Warmespeicherung im
Sommer reduziert wird.

2.6.  Finanzielle und weitere Massnahmen

Bestehende Handlungsfelder der Stadte

Eine aktive Bodenpolitik hat heute auch klimaanpassungskonform zu
erfolgen. Besitzt eine Stadt Land, kann sie im Rahmen der Abgabe
dieses Landes im Baurecht Klimaanpassungsmassnahmen fordern
und zu einer sozialokologischen Wende beitragen.

Zielfiihrende Anpassungen der Rahmenbedingungen

des Bundes und der Kantone

Hitze ist, wie eingangs erlautert, gemdss Bund die tddlichste Natur-
gefahr. Bei anderen Naturgefahren werden die jeweiligen Schutz-
massnahmen von allen drei Staatsebenen finanziert. Der Hochwas-
serschutz zum Beispiel ist in der Schweiz eine Verbundsaufgabe mit
klarer Rollenverteilung: Der Bund beteiligt sich finanziell Gber das
Bundesamt fir Umwelt und leistet Subventionen (Beitrage) an Hoch-
wasserschutzprojekte in der Hohe von rund 35-45 % der anrechenba-
ren Kosten (je nach Projekt, Risiko und Qualitét). Als Grundlage dienen
das Gewasserschutzgesetz sowie das Wasserbaugesetz. Die Kantone
tragen einen grossen Teil der verbleibenden Kosten, meist zwischen
30-40%. Somit bleiben Restkosten je nach Risiko und Ausgestaltung
des Projekts fiir die kommunale Ebene in der Hohe von rund 10-35 %.
Die genaue Finanzierung hangt stark von der Gefahrdung (Schaden-
potenzial), der Art der Massnahme (baulich vs. planerisch) und der
Qualitat des Projekts (z.B. Beriicksichtigung von Okologie) ab. Stadte
fordern fir Massnahmen zur Reduktion der Risiken der Naturgefahr
Hitze analog zum Hochwasserschutz einen gesetzlichen Rahmen, der
auch je nach Ausgestaltung - je nach Gefahrdung (Schadenpotenzial),
Art der Massnahme (baulich vs. planerisch) und Qualitat des Projekts
- den Anteil der Kosteniibernahme seitens Bund und Kantone festlegt.

3. Schlussfolgerungen und Ausblick

Stadte sind von den Folgen des Klimawandels iberdurchschnittlich
stark betroffen. Insbesondere die Hitzebelastung und der Oberfla-
chenabfluss stellen bereits heute erhebliche Risiken fir die Bevolke-
rung, die Infrastruktur und die wirtschaftliche Leistungsfahigkeit dar
und werden sich kiinftig weiter verscharfen. Entsprechend besteht ein
akuter Handlungsdruck: Stadte mussen zusatzlich zu ihren bestehen-
den Aufgaben rasch wirksame Massnahmen zur Klimaanpassung um-
setzen, um ihre Qualitaten, die Lebens- und Aufenthaltsqualitat sowie
ihre wirtschaftliche Attraktivitat, langfristig zu sichern.

Diese Transformation hin zu klimaangepassten und klimaneutralen
Stadten ist anspruchsvoll. Sie erfordert nicht nur interdisziplinares
Fachwissen und eine koordinierte Planung tber zahlreiche Politikbe-
reiche hinweg, sondern vor allem auch substanzielle personelle und
finanzielle Ressourcen. Um den Umfang dieser Herausforderung sicht-
bar zu machen, plant die energie- und klimapolitische Kommission
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des Stadteverbands (EKK) eine systematische Erhebung der in den
kommenden 15 Jahren geplanten Investitionen der Stadte.

Die Umsetzung von Klimaanpassungsmassnahmen ist dabei nicht nur
eine Notwendigkeit, sondern auch eine Chance: Massnahmen zur
Reduktion von Hitze und zur Bewaltigung von Starkregen verbessern
gleichzeitig die Aufenthaltsqualitét, fordern die Biodiversitat, begiins-
tigen den Fuss- und Veloverkehr und erhohen die Luftqualitat. Sie
leisten damit einen zentralen Beitrag zu einer resilienten, gesunden
und lebenswerten Stadtentwicklung. Damit gewinnen Stddte auch
an wirtschaftlicher Attraktivitat, gerade auch im Wettbewerb um die
Fachkrafte zu Zeiten des demografischen Wandels.

Damit Stadte diese Aufgaben wirksam erfiillen konnen, sind sie auf
entsprechende Rahmenbedingungen angewiesen; Stadte brauchen
mehr Handlungsspielraum, bessere Grundlagen sowie eine verlassli-
che und substanzielle finanzielle Beteiligung von Bund und Kantonen
gerade bei den Verbundaufgaben. Insbesondere finanzschwachere
Stadte geraten angesichts des hohen Handlungsdrucks an ihre Gren-
zen. Analog zu anderen Naturgefahren ist deshalb ein klar geregelter
Finanzierungsmechanismus fir Massnahmen zur Reduktion von Hitze-
risiken und Oberflachenabfluss erforderlich.

Bei der Massnahmenplanung ist die soziale Dimension der Klima-
anpassung integral zu bertcksichtigen: Eine wirksame Klimaanpas-
sungspolitik stellt sicher, dass alle sozio6konomischen Bevélkerungs-
gruppen einbezogen und bestehende Ungleichheiten reduziert sowie
neu drohende verhindert werden.

Zur Bewaltigung dieser vielféltigen Herausforderungen konnen Stadte
voneinander profitieren: Durch gegenseitige Unterstitzung, Koordina-
tion, den Austausch bewdhrter Erfahrungen und das Lernen aus Feh-
lern lassen sich Massnahmen effizienter planen und umsetzen und
ihre Wirkung gezielter entfalten.

Eine erfolgreiche urbane Klimaanpassungspolitik gelingt nur im en-
gen Zusammenspiel mit allen Staatsebenen und bedarf den Einbezug
der Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft. Ohne entschlosse-
ne politische Weichenstellungen, ausreichend und klug eingesetzten
finanziellen Mittel und koordinierte Massnahmen verscharfen sich
bestehende Risiken mit Folgen fur die Gesundheit, die Wirtschaft,
die Lebensqualitat und den gesellschaftlichen Zusammenhalt in den
Stadten.




